
 
Ergänzungen zu den Allgemeinen Nebenbestim-
mungen für die Zuwendungen zur Projektförde-
rung unter Beteiligung der Europäischen Union 

im Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung“ (RWB) des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)   

(ErgANBest-EU-RWB-EFRE) 
 

Die ErgANBest-EU-RWB-EFRE enthalten für die 
Projektförderung unter Beteiligung der Europäischen 
Union ergänzende Nebenbestimmungen (Bedingun-
gen und Auflagen) im Sinne des § 36 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes sowie die notwendigen 
Grundlagen und Erläuterungen. Die Ne-
benbestimmungen sind Bestandteil des Zuwen-
dungsbescheides. 
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1 Gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

und grundlegende Verpflichtungen 
 
1.1 EU-rechtliche Bestimmungen und grundle-

gende Verpflichtungen  
 
Diesem Bescheid liegen die Bestimmungen 
des Gemeinschaftsrechts, insbesondere die 
des EG-Vertrags sowie folgende Verordnun-
gen, Mitteilungen und Leitlinien zu Grunde: 
 
- Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 

vom 11. Juli 2006 mit allgemeinen Bestim-
mungen über den Europäischen Fonds für 
regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds und den Kohäsionsfonds und 
zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1260/1999  (Amtsblatt der EU L 210 vom 31. 
7. 2006),  

 
- Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 des Europä-

ischen Parlaments und des Rates vom 
5. Juli 2006 über den Europäischen Fonds 
für regionale Entwicklung und zur Aufhebung 
der Verordnung (EG) Nr. 1783/1999 (Amts-
blatt der EU L 210 vom 31. 7. 2006),  

 

- Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 der Kom-
mission vom 8. Dezember 2006 zur Festle-
gung von Durchführungsvorschriften zur 
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates 
mit allgemeinen Bestimmungen über den Eu-
ropäischen Fonds für regionale Entwicklung, 
den Europäischen Sozialfonds und den Ko-
häsionsfonds und der Verordnung (EG) Nr. 
1080/2006 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (Amtsblatt 
der EU L 371 vom 27.12.2006 ), 

 
- Leitlinien für die von den Kommissions-

dienststellen angewendeten Grundsätze, Kri-
terien und indikativen Sätze bei der Festset-
zung von Finanzkorrekturen gem. Art. 39 
Abs. 3 der VO (EG) Nr. 1260/99 vom 
19.12.2000 [Anmerkung: Diese VO ist nicht 
mehr in Kraft, zur neuen VO 1083/06 sind 
aber noch keine entsprechenden Leitlinien 
der Kommission verabschiedet worden. Bis 
zum Erlass neuer Leitlinien dürften daher die 
alten Leitlinien sinngemäß weiter angewen-
det werden.], 

 
- Mitteilung der Kommission betreffend Ele-

mente staatl. Beihilfe bei Verkäufen von Bau-
ten oder Grundstücken durch die öffentliche 
Hand (Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften vom 10.07.1997 – C 209/3),  

 
- Entscheidung  der Kommission vom 07. 08. 

2007 zur Genehmigung des operationellen 
Programms für die Interventionen der Ge-
meinschaft unter Beteiligung des Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung in 
Rheinland-Pfalz (Deutschland) im Rahmen 
des Ziels „Regionale Wettbewerbsfähigkeit 
und Beschäftigung“ (CCI: 2007 DE 162 PO 
011) 

 

zu Grunde.  

 

 Die vorgenannten Verordnungen sowie die 
Mitteilung der Kommission über den Verkauf 
geförderter Grundstücke und das operationelle 
Programm „Wachstum durch Innovation“ im 
Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung“ (RWB) des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung  
(EFRE) des Landes können auf der Internet-
seite des MWVLW (www.mwvlw.rlp.de) im Be-
reich „Europa - EFRE“ sowie unter der Inter-
net-Adresse der Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (www.isb.rlp.de) im Bereich 
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„Förderung - Förderung EU“ eingesehen wer-
den. Soweit ein Internet-Anschluss nicht zur 
Verfügung steht, können die Unterlagen über 
die antragannehmenden Stellen angefordert 
werden. 

 

1.2 Hieraus ergeben sich für den Zuwen-
dungsempfänger bei der Durchführung des 
Vorhabens insbesondere folgende grund-
legende Verpflichtungen: 

- Beachtung der Gemeinschaftspolitiken ins-
besondere in den folgenden Bereichen: 

• Wettbewerbsregeln (z.B. Einhaltung der 
beihilferechtlichen Bestimmungen); 

• Vergabe öffentlicher Aufträge;  

• Schutz und Verbesserung des Quer-
schnittsziels Umwelt (z.B. strikte Beach-
tung der gemeinschaftsrechtlichen Be-
stimmungen im Bereich des Umwelt-
schutzes wie etwa der FFH-, UVP-
Richtlinie);  

• Querschnittsziel Chancengleichheit (ins-
besondere durchgehende Berücksichti-
gung von Gleichstellungsaspekten etwa 
bei Ausschreibungen von Personalstellen 
und Qualifizierungsmaßnahmen). 

 

- Beachtung der Vorgaben hinsichtlich der 
grundsätzlichen Förderfähigkeit und Zu-
schussfähigkeit von Ausgaben, die zur Er-
stattung beantragt werden (insbesondere Ar-
tikel 5 und 7 der VO (EG) Nr. 1080/2006, Art. 
56 der VO (EG) Nr. 1083/2006). 

 
2 Vergabe von Aufträgen und Ausführung 

 
Ergänzend zu den nationalen Vergaberegeln 
für öffentliche Auftraggeber wird darauf hinge-
wiesen, dass Zuwendungsempfänger, die öf-
fentliche Auftraggeber im Sinne des § 98 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen sind, bei der Vergabe öffentlicher Aufträge 
Abschnitt 2 (Sektorenauftraggeber Abschnitt 3 
oder 4) der VOB/A bzw. VOL/A und bei freibe-
ruflichen Leistungen die Verdingungsordnung 
für freiberufliche Leistungen (VOF) anzuwen-
den haben, sofern der geschätzte Gesamtauf-
tragswert bzw. die Gesamtvergütung  – ohne 
Umsatzsteuer – die Schwellenwerte nach § 2 
Vergabeverordnung1 erreicht oder übersteigt. 
Insbesondere sind die folgenden Schwellen-
werte zu beachten: 

                                            
1 http://www.gesetze-im-internet.de/vgv_2001/__2.html 

- bei Bauaufträgen: 4.845.000 Euro; 
- bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im 

Bereich der Trinkwasser- oder Energiever-
sorgung oder im Verkehrsbereich: 387.000 
Euro; 

- bei allen anderen Liefer- und Dienstleis-
tungsaufträgen: 193.000 Euro. 

 
 Dem Verwendungsnachweis sind Kopien der 

Vergabevermerke beizufügen. 

 
3 Information und Publizität 

 
Die Informations- und Publizitätspflichten ge-
mäß Art. 8 der VO (EG) Nr. 1828/2006 sind zu 
beachten.  

 Hieraus ergeben sich insbesondere folgende 
Publizitätspflichten: 

 
- Bei Projekten mit einem öffentlichen Ge-

samtbeitrag von mehr als 500.000 EUR zum 
Erwerb eines materiellen Gegenstandes oder 
zur Finanzierung von Infrastruktur oder Bau-
maßnahmen sind spätestens sechs Monate 
nach Abschluss eines Vorhabens permanen-
te, gut sichtbare Erläuterungstafeln von signi-
fikanter Größe aufzustellen. 

 
- Bei Projekten mit einem öffentlichen Ge-

samtbeitrag von mehr als 500.000 EUR zur 
Finanzierung von Infrastruktur oder Bau-
maßnahmen ist bereits während der Durch-
führung ein Hinweisschild aufzustellen, das 
nach deren Abschluss durch die permanente 
Erläuterungstafel ersetzt wird. 

 
- Bei allen geförderten Vorhaben muss der 

Zuwendungsempfänger die am Vorhaben 
Beteiligten in allen Unterlagen, insbesondere 
allen Teilnahmebestätigungen und Beschei-
nigungen im Zusammenhang mit dem Vor-
haben auf die Finanzierung aus dem opera-
tionellen Programm „Wachstum durch Inno-
vation“ im Rahmen des Ziels „Regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ 
(RWB) des Europäischen Fonds für regiona-
le Entwicklung (EFRE) hinweisen. 

 

4 Berichtspflichten 

 
Das Land Rheinland-Pfalz ist gehalten, der 
Europäischen Kommission regelmäßig im 
Rahmen von jährlichen und abschließenden 
Durchführungsberichten sowie auf Anfrage 
Daten über den Fortgang des operationellen 
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Programms „Wachstum durch Innovation“ im 
Rahmen des Ziels „Regionale Wettbewerbsfä-
higkeit und Beschäftigung“ (RWB) des Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) zu übermitteln. Der Zuwendungsemp-
fänger ist verpflichtet, entsprechende Daten-
anforderungen der Verwaltungsbehörde bzw. 
der Bescheinigungsbehörde des operationel-
len Programms „Wachstum durch Innovation“ 
im Rahmen des Ziels „Regionale Wettbe-
werbsfähigkeit und Beschäftigung“ (RWB) des 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) ordnungsgemäß und fristgerecht zu 
erfüllen. Diese Anforderungen betreffen insbe-
sondere  
 
- die regelmäßige, mindestens einmal jährlich 

bis 31. Januar zu erfüllenden Berichtspflich-
ten hinsichtlich der Umsetzung des Förder-
vorhabens (finanzielle und Erfolgsindikato-
ren), 

 
- auf schriftliche Anforderung der Verwal-

tungsbehörde oder der Bescheinigungsbe-
hörde die Berichterstattung über Daten zur 
Umsetzung des Programms innerhalb von 
höchstens 10 Arbeitstagen 

 
- die Bereitstellung von Daten für die jährlichen 

und abschließenden Durchführungsberichte 
sowie ggf. für wissenschaftliche Untersu-
chungen, sofern datenschutzrechtliche Be-
lange dem nicht entgegenstehen. 

 
Den mit der Bewertung beauftragten Stellen 
sind alle notwendigen Informationen zur Ver-
fügung zu stellen.  

  

5 Anforderung und Zahlung der Zuwendung  
 
5.1 Die Bescheinigungsbehörde kann nur im Rah-

men der dem Land zugewiesenen Mittel Aus-
zahlungen veranlassen. Das Land Rheinland-
Pfalz erhält die Strukturfondsmittel nach dem 
von der Kommission praktizierten Mittelzuwei-
sungsverfahren. Auf den konkreten Zeitpunkt 
der Zuweisung hat das Land nur einen be-
grenzten Einfluss. Der Projektträger hat mögli-
chen Verzögerungen bei der Mittelzuweisung 
im Rahmen der Projektfinanzierung Rechnung 
zu tragen. Eine Verpflichtung des Landes zur 
Übernahme eventueller Zwischenfinan-
zierungskosten besteht nicht. 

 
5.2 Fördermittel (EU-Mittel und Haushaltsmittel 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau, des Ministeriums 
für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, 
des Ministerium des Inneren und für Sport und 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft, 
Jugend und Kultur) können nur anteilig und 
nur insoweit angefordert werden, als sie für 
bereits tatsächlich geleistete Zahlungen benö-
tigt werden. Die Anforderung der Fördermittel 
erfolgt auf der Grundlage des dem Zuwen-
dungsbescheid beigefügten Abrufformulars mit 
detaillierten Rechnungsübersichten; quittierte 
Originalbelege oder gleichwertige Buchungs-
belege sind beizufügen. Insbesondere ist zu 
bestätigen, dass die zur Erstattung beantrag-
ten Fördermittel frist- und bestimmungsgemäß 
bereits verausgabt sind und hierbei den EU-
Gemeinschaftspolitiken, namentlich denjeni-
gen in den Bereichen Vergabe öffentlicher 
Aufträge, Publizität sowie Schutz und Verbes-
serung der Umwelt Rechnung getragen wurde. 
Hierzu sind der Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH geeignete 
Nachweise (Vergabeprotokolle, baurechtliche 
Genehmigungen, Fotos, Presseartikel usw.) 
vorzulegen. Bei den über den fristgerechten 
und bestimmungsgemäßen Einsatz der Mittel 
gemachten Angaben handelt es sich um sub-
ventionserhebliche Angaben. 

 
5.3 Die Zahlung der Kommission hängt – neben 

der effizienten und zügigen Umsetzung des 
Programms – von einer ordnungsgemäßen 
und vollständigen Einhaltung der Fördervor-
schriften einschließlich der Berichtspflichten 
über Umsetzung, Begleitung und Bewertung 
des operationellen Programms „Wachstum 
durch Innovation“ im Rahmen des Ziels „Regi-
onale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ (RWB) des Europäischen Fonds für re-
gionale Entwicklung (EFRE) ab.  

 
Deswegen ist die inhaltlich vollständige und 
fristgerechte Bereitstellung der für die Berichte 
an die Kommission erforderlichen Daten Vor-
aussetzung für die Auszahlung von Fördermit-
teln bei der Durchführung des Vorhabens.  

  
6 Prüfung und Kontrolle  
 
 Über das Prüfungsrecht der nationalen Rech-

nungshöfe hinaus sind die Verwaltungsbehör-
de oder von ihr Beauftragte, die Bewilligungs-
stellen, der Technische Prüfdienst bei der In-
vestitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz 
(ISB) GmbH und die Bescheinigungsbehörde 
bzw. deren Beauftragte, die Prüfbehörde im 
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt-
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schaft und Weinbau sowie Bedienstete der 
EU-Kommission und des Europäischen Rech-
nungshofes berechtigt, Prüfungen und Kontrol-
len beim  Zuwendungsempfänger durchzufüh-
ren. Prüfungen und Kontrollen können von den 
genannten Einrichtungen auch im Zusam-
menhang mit der Anforderung von Zuwendun-
gen durchgeführt werden. Der Zuwendungs-
empfänger hält die für Prüfungen und Kontrol-
len erforderlichen Unterlagen bereit und erteilt 
die erforderlichen Auskünfte. 

 
7 Fristen/Schlussverwendungsnach-

weise/Aufbewahrungspflichten 
  
 Die Anforderungen der Kommission an Infor-

mationen über Vollzug, Begleitung, Bewertung 
und die finanzielle Abwicklung verlangen die 
Bereitstellung von Daten innerhalb von Fris-
ten, die von Fristen der nationalen Fördervor-
schriften abweichen können. Dies betrifft die 
jährlichen und abschließenden Durchfüh-
rungsberichte und in diesem Zusammenhang 
die Vorlage der Schlussverwendungsnachwei-
se und deren Prüfung. Der Zuwendungsgeber 
behält sich vor, für den jeweiligen Förderfall 
relevante Informations- und Vorlageverpflich-
tungen zu gegebener Zeit gesondert mitzutei-
len. 

 
Die Aufzeichnungen, zahlungsbegründende 
Unterlagen und Belege sind bis 3 Jahre nach 
Abschluss des operationellen Programms 
(31.08.2020) oder bis 3 Jahre ab dem Jahr, in 
dem ein das Vorhaben betreffender Teilab-
schluss des Programms erfolgte, aufzube-
wahren, es sei denn, dass sich aufgrund der 
Zweckbindungsfrist oder den Bedingungen 
des Zuwendungsbescheides eine längere 
Aufbewahrungsfrist ergibt.  

 
8 Finanzielle Berichtigungen 
 
 Nach den Artikeln 98 ff. der VO (EG) 

1083/2006 führen Mitgliedstaat und/oder 
Kommission bei Unregelmäßigkeiten oder bei 
erheblichen Veränderungen der Art und der 
Durchführungs- und Kontrollbedingungen der 
Intervention finanzielle Berichtigungen durch. 
Zu Unrecht gezahlte Beträge sind an die 
Kommission einschließlich Zinsen zurückzu-
zahlen. Näheres regelt die VO (EG) 
1083/2006 sowie die unter Ziff. 1.1 angegebe-
nen Leitlinien für die von den Kommissions-
dienststellen angewendeten Grundsätze bei 
Finanzkorrekturen. Sofern der Zuwen-
dungsempfänger die Finanzkorrekturen zu 

verantworten hat, wird der Zuwendungsgeber 
die Zuwendungen entsprechend kürzen bzw. 
unter Berechnung von Zinsen zurückfordern. 


